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 Veröffentlicht am 16.12.2015

Norm

BTVG §4 Abs3

1. BTVG § 4 heute

2. BTVG § 4 gültig ab 01.07.2008 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 56/2008

3. BTVG § 4 gültig von 01.01.1997 bis 30.06.2008

Rechtssatz

Eine in einem Bauträgervertrag enthaltene Vertragsbestimmung, die die Preisanpassung allein deshalb erlaubt, weil

die gemäß den Wohnbauförderungsbestimmungen letztlich behördlich genehmigten Gesamtbaukosten, die endgültige

Nutzwertberechnung oder die für die Wohnbauförderungsendabrechnung geprüften förderbaren Nutz<ächen von

den anfänglich zugesagten bzw kalkulierten Werten abweichen, knüpft nicht an Kostenfaktoren im Sinn des § 4 Abs 3

BTVG an und ist daher keine nach dieser Bestimmung zulässige Preisanpassungsklausel.Eine in einem

Bauträgervertrag enthaltene Vertragsbestimmung, die die Preisanpassung allein deshalb erlaubt, weil die gemäß den

Wohnbauförderungsbestimmungen letztlich behördlich genehmigten Gesamtbaukosten, die endgültige

Nutzwertberechnung oder die für die Wohnbauförderungsendabrechnung geprüften förderbaren Nutz<ächen von

den anfänglich zugesagten bzw kalkulierten Werten abweichen, knüpft nicht an Kostenfaktoren im Sinn des Paragraph

4, Absatz 3, BTVG an und ist daher keine nach dieser Bestimmung zulässige Preisanpassungsklausel.
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